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Rechtserziehung der Jugend
Der Zentralrat der FDJ hat auf seiner 8. Tagung am 
14. Juni 1973 den Entwurf des Gesetzes über die Teil
nahme der Jugend an der Gestaltung der entwickelten 
sozialistischen Gesellschaft und über ihre allseitige För
derung in der DDR (Jugendgesetz .der DDR) unterbrei- 
tet./l/ Die Anregung zur Ausarbeitung eines neuen Ju
gendgesetzes hatte der Erste Sekretär des Zentralkomi
tees der SED, Erich Honecker, auf der Zentralen Funk
tionärkonferenz der FDJ im Oktober 1972 gegeben./2/ 
Der Gesetzentwurf verallgemeinert alle bewährten Er
fahrungen aus der sozialistischen Jugendpolitik, entwik- 
kelt sie entsprechend den gesellschaftlichen Erforder
nissen weiter und dient der Verwirklichung der vom 
VIII. Parteitag der SED erhobenen Forderung, der Ju
gend Vertrauen entgegenzubringen und ihr Verantwor
tung zu übertragen./3/
Für die Entwicklung und Gestaltung der Rechtserzie
hung der Jugend hat § 5 Abs. 1 des Gesetzentwurfs 
prinzipielle Bedeutung. Darin wird vorgeschlagen:

„Die Volksvertretungen, ihre Organe und die staat
lichen Leiter vermitteln der Jugend Kenntnisse über 
Staat, Demokratie und Recht im Sozialismus. Sie er
ziehen gemeinsam mit den Eltern und den gesell
schaftlichen Organisationen die Jugend zur Achtung 
und Einhaltung der Gesetzlichkeit sowie der Normen 
des sozialistischen Zusammenlebens der Menschen.“ 

Bereits das zur Zeit noch geltende Jugendgesetz der 
DDR vom 4. Mai 1964 (GBl. I S. 75) verpflichtet in § 41 
die Staats- und Wirtschaftsfunktionäre, die Leiter der 
Betriebe und Bildungseinrichtungen sowie die Vor
stände der Genossenschaften, gemeinsam mit den El
tern und den gesellschaftlichen Organisationen die Ju
gend zur Achtung und bewußten Einhaltung der Ge
setze der DDR zu erziehen und die Bereitschaft der 
Jugendlichen zu fördern, Rechtsverletzungen zu verhü
ten und die öffentliche Ordnung und Sicherheit zu fe
stigen. Diese gesetzliche Pflicht zur Rechtserziehung der 
Jugend wurde mit vielfältigen, ideenreichen und ju
gendgemäßen Methoden verwirklicht. Sie löste große 
Aktivitäten zur moralisch-rechtlichen Bildung und Er
ziehung der Jugend aus.
Durch das Jugendgesetz von 1964 wurde die Rechts
erziehung der Jugend als untrennbarer Bestandteil der 
sozialistischen Jugendpolitik bestimmt, in deren Mittel
punkt die Aufgabe steht, alle Jugendlichen „zu ver
antwortungsbewußten sozialistischen Staatsbürgern zu 
erziehen, die eine hohe wissenschaftliche Bildung besit
zen, kulturvoll leben, über eine hohe sozialistische Mo
ral verfügen und standhaft die Ideen des Sozialismus 
verteidigen“./4/ Die weitere Vervollkommnung der 
Rechtserziehung der Jugend, die durch die objektiv zu
nehmende Bedeutung des sozialistischen Staates und 
seines Rechts diktiert wird/5/, erfordert, die moralisch- 
rechtliche Bildung und Erziehung noch enger mit den 
grundlegenden Erziehungsprozessen in allen gesell
schaftlichen Bereichen zu verbinden. Jede davon los
gelöste Rechtserziehung der Jugend wird nicht effektiv
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sein und nicht maximal zur Entwicklung sozialistischer 
Persönlichkeiten beitragen.
In den letzten Jahren hat die Partei der Arbeiterklasse 
im Zusammenwirken mit dem sozialistischen Jugend
verband eine umfangreiche Arbeit geleistet, um das 
Ziel und den Inhalt der sozialistischen Jugenderziehung 
entsprechend den gesellschaftlichen Erfordernissen zu 
bestimmen und ihre Verwirklichung zu gewährleisten. 
Ihrem Wesen nach ist sozialistische Jugenderziehung 
klassenmäßige Erziehung der jungen Generation, die 
unter Führung der Partei der Arbeiterklasse als ein
heitlicher Prozeß gestaltet wird. Die harmonische Ver
bindung aller erzieherischen Bemühungen der Gesell
schaft und ihre Ausrichtung auf das Ziel, sozialistische 
Persönlichkeiten zu erziehen, ist ein wesentlicher Vor
zug der sozialistischen Verhältnisse in der DDR. Die 
planmäßige und zielstrebige Gestaltung der einzelnen 
Seiten dieses einheitlichen Erziehungsprozesses war und 
ist ein wichtiges Anliegen der Partei der Arbeiter
klasse.
Die klassenmäßige Erziehung der Jugend wurde insbe
sondere in folgenden Richtungen weiterentwickelt:
— staatsbürgerliche Erziehung der Schüler und Lehr

linge,
— sozialistische Arbeitserziehung der Jugend,
— kulturell-ästhetische Erziehung der Jugend,
— sozialistische Wehrerziehung.
Zugleich erhöhte sich die Verantwortung der FDJ für 
die klassenmäßige Erziehung der Jugend/6/ und für die 
Entfaltung ihrer schöpferischen Aktivität, wie dies an 
den großartigen Leistungen der Jugendlichen der DDR 
in Vorbereitung der X. Weltfestspiele sichtbar wird/7/.

Wesen und Inhalt der Rechtserziehung der Jugend

Die Funktion der Rechtserziehung der Jugend als ein 
Bestandteil der sozialistischen Jugenderziehung besteht 
darin, zur Herausbildung und Festigung des sozialisti
schen Staats- und Rechtsbewußtseins bei allen Jugend
lichen beizutragen. Dieser Prozeß vollzieht sich durch 
die Information über das geltende Recht (Rechtspro
paganda), durch die immer stärkere Ausprägung norm
gerechter Einstellungen und Gewohnheiten und durch 
die Entwicklung sozialistischer Verhaltensweisen in 
allen Bereichen des gesellschaftlichen und persönlichen 
Lebens. Die Rechtserziehung der Jugend darf deshalb 
nicht auf die Rechtspropaganda beschränkt werden, so 
wichtig und notwendig die Vermittlung von Grund
kenntnissen über das sozialistische Recht auch ist. Das 
sozialistische Staats- und Rechtsbewußtsein der Jugend 
widerspiegelt sich in der Einheit von Kenntnissen, 
Überzeugungen und sozialistischen Verhaltensweisen. 
Die Rechtserziehung beeinflußt das Staats- und Rechts
bewußtsein der Jugend in folgender Weise:
Einmal wirkt die Rechtserziehung als Element aller an
deren Erziehungsrichtungen. So trägt z. B. die kultu
rell-ästhetische Erziehung der Jugend dazu bei, eine 
kulturvolle Lebensweise durchzusetzen und die Ju
gendlichen zu Kameradschaftlichkeit, Anstand, Höflich
keit, Achtung vor den Älteren und verantwortungsbe
wußtem Verhalten zum anderen Geschlecht zu erzie
hen. Ganz offenkundig handelt es sich dabei um Per-
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